
403. Verordnung des Bundesministers für 
Gc-~tindheit, Sporr und Konsumenlenschutz 
über die Hygiene bei der Gewinnung, 
Bearbeitung, Lagerung und beim Transport 
von frischem Geflügelfleisch (Geflügelfleisch~ 

Hygicneverordnung) 

Auf Grund des§ 17 Ab&. 3, des§ 33 Abs. 1 und 
3 und des § 45 Abs. 6 des F!tischumersuchungs­
gemzes, BGBI. Nr. 522/1982, rnletzt gelindert 
,l.,,,.1-, ,bo R11r1rl.-egt"st"t7 F\{,RI Nr 1 !R/1994, wircl 

n".rordnet; 
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1. HA UPTSTOCK 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ t. (1) Diese Verordnung gilt fur 
1 Schlachtbetnebe, 
2. Fris<:hflrnch-Bearbdtungsbetnebe, msbeSon­

dere Zrrlegungsbetnebe und 
3. Kühlhäuser (eit1schließlkh Tiefkuhlhtiulcr), in 

denen frisches Fleisch gdagert wird, 
J..:,f„rn m Ji,:,.J,:;u ßeu,d,.:u Gdltigd y,eKhlad,tu 
oder fri~ches Geflügdflei~ch bearbeitet, umhüllt, 
VCJT)ackt, gelagert oder tr:.tnsportiert wird. 

(2) Dieser Verordnung umerliegen nicht Ver­
kaufar:i.umlichkerren t.ler gewerblichen lerzv.rerk.au­
fer, in denen fri~ches Gdlüge!fleisch nur unmittel­
bar :ln Verbraucher - :lllCh bei weiterer Zerlegung 
auf deren Verlangen - abgegeben wird, sowie 
Einrichtungen der Gemeinschaftsversorgung und 
Gastgewerbebetriebe. 

(J) Betriebe und Kuhlhauser gemäß Abs. 1, die 
neben Geflügelfleisch auch Fleisch gemäß § 1 
Al-,~ 1 ,,J,.~ Fl„isrhlmtnmrh1tnr;(ßf't('f7f'< g,-wirr­

nen, bearbeiten, umhüllen, verpacken, Jagern oder 
transponieren, haben hiebe1 hinstchtlich GeflLigd­
fleisch die Besummungen dieser Verordnung und 
hinsu;:htlich des anderen Fleisches die Bestimrnun~ 
gen der t-mchfleu.ch·I·Iyg,icr,cverordnunl!,, tlGllL 
Nr. 396/1994, m der jeweils geltenden bssung 
einzuhalten. 

§ 2. Irn Sinne dieser Verordnung bedeuten: 
1. Einrichtungen der Gemeinschaftsversorgung· 

Emnchtungen ,;i:le Küchen von Altersheimen, 

Schülerheimen, Krankenhäusern, Werkskt!­
chen und dergleichen; 

2. Kühlhäuser: Räumlichkeiten, m denen fri. 
Khes Gef1ügelfle1ach - offen oder verpackt 
- bei vorgeschriebenen Temperaturen gela­
eerr wir<l: 

.3. 5chlachtbeulebe: Räumlichkeiten, in denen 
Gef!Ugel zum Zwecke der Gewinnung von 
Fleisch geschlachtet wird, 

4. Zerlegungsbetriebe: Räumfü.:hkeiten, in denen 
Gcflugelfleisc:h zerlegt wird. 

2. HAUPTSTÜCK 

AJJeemeine Hygicncbestimmungen für n„rriebe 

S 3. n..r: \t\ § l :\bt. i )!;C\\?.W,\te'>\ Be'.t'.e\>,;. 
mlls:ien folgenden Anforderungen em.1prechen; 

l. Für Raume, m denen Geflügelfleisch 
Pr~rhh,ht,:t, hf'<>rh,.;,,.t (inrb,:,or,d,:rf' "t'r­
!egt) oder gelagert wird, sowie für Beretche 
und Gänge, durch die fri~ches Gdlügel­
fleisch transportiert wird, gelten nachstehen­
de Bedingungen, 
a) U1e ,Fußböden müssen aus wasserun­

durchlässigem, leicht zu reinigendem und 
zu de1infü,!erendem, nichl verroubarem 
Material bestehen. Sie müssen so 
bhduffrn H•m, d:.ß W:i~~er J„ich.t 
ablaufen kann. Das Wasser muß zu 
abgedeckten, geruchssicberen Abflussen 
abgeleitet werden. Jedoch ist es in deo m 
§ 4 Z 5, § 5 Z l und § 6 Z 1 vorgese• 
henen Käurnen nicht ertorderhch, daß 
das Was5er zu abgedeckten Abflüssen 
abgeleitet wird. In Räumen gem:iß § 6 
7. ) genllgt eine sonsüge Einric'ntung, Oie 
ein !cid,t,:s E,ufemen des W:i.c.:-en 
ermöglicht. In den Bereichen und 
Gängen, durch die frisches Fleisch 
befördert wird, genügen Fußböden aus 
wasserundurchlässigem, nicht veirottba­
rem Matenal. 

b) Die Räume müssen glatte, feste, 
undun::hlässige Wände haben, die bis Zu 

einer Höhe von mindestens 2 m und in 
Kühld:h.unen und L:>.s<lniiumen rninda 
stens bis zur Lagernngshöhe mit einem 
hellen, abwaschfesten Belag oder 
Anstnch versehen sind. Ecken und 
Kamen auf Fußbodenniveau 01\ls5en so 
ausgearbeitet sein, daß eine einwandfreie 
Reinigung leicht möglich ist. 

c) Die Türen mUssen eine verschleig. und 
korrosionsfesre, glatte, undurchlässige 
unJ leichi ;,.u ~.,\nig~•ide Oberfl::idw 
haben. 

d) Isolierungen müssen aus nicht verrottba­
rem, geruchlo~ern Material beHehen. 

e) Die Räume müssen ausreichende Vor­
nchtungen zur Be• und Entlüftung und 
zur gründlichen Entnebelung haben. 



f) Es muß eine ausreichende Beleuchtung 
vu1lfü11dcu ,l:'u,, Ju1d1 w1.ld1l J[1., r.~1Lcn 
rncht ver:i.nden werden. 

g) Die Decken mu,sen leicht z:u reinigt~n 
sem und sauber gehalten werden. 

2. In großtmöglicher N;1_he der A.rbc1tsplätze 
müssen m a1,1sreichender Anzahl Einrichrnn­
gen zur Reinigung und Dc~infcktion der 
Hände und zur Reinigung der Arbeitsgeräte 
mit heißem Wasser zur Verfügung stehen. 
Die Hähne cturten nicht von ttanJ au, ,.u 
betätigen scm. Die Einrichtungen zum 
Waschen der Hände müssen fließende~ 
warmes und kaltes oder auf eme angcme~­
~l't1t Tempu:nur vorgemischte, Was:;n 
hJ.ben und mit Reinigungs- und Desinfek­
tion;miucln sowie mit hygienisch einwJ.nd­
freien Miueln zum Händeffock.nen au;;• 
gestattet -1ein. 

3. In grOßt.möghcher Nähe der Arbeitsplatze 
muß eine Einrichtung zur Desinfektion der 
Arbeitsgerate vorhanden sein. Die W:mcr• 
temperatur hiefür muß mindestens 82 'C 
hNr~g„n 

4, Es mü~Sen ausreichende und geeignete 
Vorrichwngen zum Schutz gegen Ungezie• 
ft:r (Insekten, Nagetiere und dergleichen) 
vorhanden sein. 

5. Die Einrichrnngsgegenstände und Arbeits• 
geräte (wie automatische Fleischbearbei­
tungsgedte, Schneidetische, Tische mit 
auswechselbaren Schneideunterlagen, 
B,;h::dmi:m:, Trnn:ipo«bandcr und Siigcn) 
müssen aus korros1onsfestem, die Qualität 
des Fleisches nicht beeinträchtigendem unJ 
leicht zu reinigendem und zu desinfizie­
rendem Material bestehen. Flächen, (Tl\! 

denen Gcflugclfleisch m Kontakt kommt 
oder kommen könnte ein$chließtich 
Schweißstellen und Fugen - sind glatt zu 
halten. Die Verwendung von Holz 1st 
uiuc-uagt - :n,ß<:r ;,. Riiu<nC!\, ,n dc,wn 
sich ausschließlich hygienisch einwandfrei 
verpacktes fnsches Geflügelfleisch befindet. 

6. Es müssen den hygienischen Erfordermssen 
entsprechende, korrosiomfeste Arbeitsr.erate 
und Vorrichtungen fur 
a) die Beförderung des Gef1Ugelfle1sches 

srtd 
b) das Abstellen der filr das Geflugo:!flei,ch 

verwen<lt::wn ßd1:J.luii~~t:: 
vorhanden sem, die verhindern, daß das 
Geflügelfleisch oder die Behältnisse unmit• 
telbar mit dem Fußboden oder den W:inder. 
in Berührung kommen. 

7. Es mlissen Vorrichtungen filr die hygieni• 
sehe Beförderung und for den Schutz des 
Gr.f1Ugelfleische~ beim Verladen und Ent· 
laden (einschließlich entsprechend gestaltete 
und ausg,mattete Annahme• und ßereime!• 
lungsbereiche) vorhanden sem. 

8. Es mussen fo.r die Aufnahme des nicht ,um 
C,;null für Nien~,;,hcn be,nimmten GeÜüf;d 
fleisches besonders gekennzeichnete, wasser­
dichte wnd venchleißfeste Behältnisse vor• 
handen ~ein. Derartige$ Fleisch 1st ehest­
mö~lidt, spitestens aber am Ende Jedes 
Arbeitst:i.r;es, aus den Arbeitsräumen zu 
emferncn· und bis zur Abholung gesondert 
unter Verschluß zu lagern, Wenn dieses 
Fletsch über Rohrleitungen abgeführt wird, 
ao m(h~cn dio<o L,;;tunr,cn Jö .;.:cb11.ut und 

inm,!litn: sein, daß cmc Gefahr der Verun­
reinigung von frischem Geflügelfleisch aus­
geschlos~en ist. 

9. We011 im Betrieb Gef1ueelfleisch umhüllt 
oder verp;u:kt wird, so müssen Einrichrnn­
ge:11 für die hygienische Lagerung des 
Umhüllungs- und Verpackung~mateml.1 
vorh:i.ndrn sem. 

IQ. Es mu~sen Kuhlanlagen vorhanden .1ein, 

durch die gewährleistet 1st, daß die vorge­
schriebene Temperatur des Geflügelflei~che~ 
eingehalten wird. Diese Kühlanlagen müssen 
mit einem i<'de Verunreinigung des Geflügel­
fleisches ausschließenden Kondenswasserab­
laufsystem ausgemmet sein 

11 Es muß eine Anlage zur Wassrrversorgi.rng 
vorhrnden sein, die ausschließlich Tnnk­
w:user m ausreichender Menge und unter 
Druck liefen:. Der Nachweis der Tnnk­
wasserrigrnschaft 1st wemgstens einmll 
jahrlich zu erbringen. Zur Erzeugung von 
n?mpf, ""~ Rc~nrH,,-k~mpf11n3 ,mrl :,,ur 
Kühlung der Kühlmaschinen ist jedoch 
ausnahmsweise auch Wasser zulassig, das 
kein Trinkwasser 1st, wenn die dafor 
gelegten Leitungen eine rnderweitige Ver• 
wendung des Wassers mehr zulassen ur.d 
eine Verunreiniglmg des frischen Geflügel­
fleisches ausgeschlossen ist. Die Leitungen 
for Waner, da~ kein Trinkwasser m, miissrn 
~i-:h von d,;m Trink=:uv:~lcit,mg""" ,l,-.,,it,-h 
unterscheiden. 

11. Es muß eine Anlage vorhanden sein, die ·n 
ausreichender Menge heiGes Trinkwasser 
liefert. Du! Wassertemperatur hat für Hand­
waschbecken ungefähr 45 'C, f'iir die Reini­
gung von Raumen, Einrichtungsgegenstän­
den und Arbeitsgeräten ungefähr 6S ·c ur.d 
fur die Desinfektion mindestens 82 ·c zu 
bctrug;cn. 

13 Es müssen hygienisch unbedenkliche Vor­
richtungen zur Beseitigung von flüssigen ur.d 
festen Abfallen vorhanden sein. 

14, Es muß ein geeigneter. ausreichend aus­
gestatteter, verschließbarer Raum vorhanden 
sem, der dem tierärzdichen Dienst zur 
Verfligung stehe bei den in § 6 genannten 
Kühlhausern genligt hiefor em geeigneter 
Arbeitsplttt:1: mit entsprechenden Einrichtun­
gen. 



15. Es müssen Einrichtungen vorhand1m sein, 
Uie jederzeit eine wirk.~aJJte Durchfuhnmg 
dcf vorgeschriebenen tierärztlichen Unter­
mchungen gesratten. 

\6. Es mui~ eine ausreichende Anzahl wn 
Umkle1derJ.Umen mit afatten und bis :.w 
einer Höhe von mindestens 2 m wasser­
undurchlassigen und abwaschbaren Wänden 
u11d Fußöden, Wasch, und Duschgelegen­
heiten mwie Toilerreanlagcn mit Wasser­
.1pulung vorhanden ~du. Diese mussen so 
ausgestatter sein, da(; die sauberen Teile de5 
Geb3.Udes Vcir Verunreinigung geschütn 
sind. Die Toilettea.nlagen dürfen keinen 
,1;r,:;k.'\.en. 'luz:..,:,.g 1.u dtn A..rbtiL"lr':l\..1un,n 
h.aben. Du~chgelegenheiten sind mcht erfor­
derlich m KUhlhäusern, m denen lediglich 
hyg1emsch einwandfrei verpacktes frisches 
Geflügelfleisch ;1ngenommen und gelagert 
wird. Dle Wasrhgelegenheiren mussen flie, 
ßendes warmes und kaltes oder auf eine 
angemessene Temperatur vorgemischtes 
Wasser haben und mit Reinigungs· urtd 
Desinfektionsmiucln sowie hygienisch cm" 
wandfreien Mitteln zum Handetrocknen 
:msgestanet sein. Die Hahne der Waschge­
legenheiten dürfen mdit von Hand aus oder 
mit dem Arm zu betätigen sein, Solche 
Waschgelegenheiren mus~en sich auch in 
ausreichender Anzahl in der Nähe der 
Toilettctmlagcn befinden. 

17 Es müssen Standplätze und ausreichende 
Einr\c.htu.11e;en n1m Reinigen um\ Dr~',n\\­
zieren der Transportmittel für Gefllige!­
fle1sch - außer bei Kühlhäusern, die o.ur 
zur Aufnahme und Lagerung vott zum 
Ve.rsand bestimmlem, hyg1cnisr.:h einwa11d­
frei verpacktem frischem I'lelsch dienen -
vorhanden sem. In Schlachtbetrieben ,1nd 
gesonderte Standp!itze und Einnchtungen 
für die Transportmitte! und Käfige für das 
Schlachrer'flugPI vorzusehen. D1e~r Sta~d­
plar:ze und Einrichtungen sind Jedoch nicht 
erforderlich, wenn die Reinigung und die 
Desinfektion der Transportmittel in Offent­
lich zugänglich,:n Anlagen erfolgt. 

1~. Es muß ein Raun1 oder eine Vorrichtung '.ur 
die Lagerung von Reinigungs• und Desinfrk• 
tionsmineln sowie ::ihnlichen Swffen vor­
handen $Cm, 

.l. HAUITSTÜCK 

Besondere Hygieoebesdmmuogen für Schlacbtbc:· 
tOc:be 

§ 4. Sch!achtbeuiebe mü~sen zmätzlich zu den 
Anforderungen gemäß § ) folgenden weiteren 
Anforderungen entsprec.hen: 

1. Es muß ein ausreichend großer und hygie~ 
n1sch emwandfreie:r l{r;i,um oder - b.lls die 
klimatischen Bedingungen es erlauben - cm 

Uberdachrer Platz für die Annahrne des 
3chlachtgt!flug,::b uuU Ue~~en LebenUumer­
s11ehung vorh,mden sein, Wände und Fuß­
boden müssen widerstandsfähig, undurchlas­
sig, !eicht Zll reimgen und zu desinfizieren 
~ein. 

2. Der unter Z I genannte Raum oder Plat2 
darf mit dem Schlachcraum - mit Ausnahme 
einer Durchreiche für das Schlachtgeflügel -
nur durch eine sclbmchließende Ti.11 ver• 
bunden sein. Da~ lletauben und Entbluten 
muß in einem vom Bruhen und Rupfen 
gettertnten Arbeitsbereich vorgenomm,;n wer­
den. 

'.), E,; mu?, ein Raum iür das J\usnt''timen unC 
Zurichten vorhanden sein. Dieser ,nuß so 
groß sein, daß das Ausnehmen an ArbeitS• 
phüzen oder in Anlagen erfolgen kann, die 
2ur Vermeidung von Verunreinigungen weit 
genug von den anderen Arbeltsp!arzc11 oder 
Anlagen entfernt oder durch eine lrcri11wand 
abgesondert ~ind. Der Raum für d,1s Aui~ 
nehmen und Zurichten und der Schlachm.um: 
dürfen mit Ausnahme einer l<lemen 
Durchreiche für das Schlachtgeflügel - nur 
d1,1rch eine selbstschließende T ur mireinander 
verbunden sein. 

4. Wenn Geflügelfleisch aus dem Betrieb 
verbracht werden soll, so muß der Schlach1~ 
betneb Uber einen Versandraum verfügen. 

). Es müssen ausreichend große Kühl- und 
Tiefkühlräume mit korrosionsfesten finrich­
tc.mgen vorl7anden sein. (i'tc ver'n'mrlern. daß 
das frische Gefltigelfleisch beim T ranspon 
oder bei der Lage("Ung mit dem Boden oder 
den Wänden in Berührung kommt. Füt deren 
Ausstattung gilt § 6. Für vorläufig be;1.1man­
detes G-et1ugelflebch sind verschließbare 
Abteilungen vorzusehen. 

6. Fur Personal. das mit Schlnchtgetlügel m 
B("rührung kommt, sind - gesondert von deri 
Sanitiireinr,chmngen für da~ uhrigP Personal 

eigene Waschbecken und Toilette:'! 
vorzusehen. 

4. HAUITSTÜCK 

Besondere Hygienebenimmungen für Zerleg11ngs• 
betriebe 

\ 5, Zerleiutiß,betftebe mii\1eri. 1.usiu.\i.l'..~. :v~ 
den Anforderungen gemaß ~ J folgenden ,;,:eite'ren 
.a\nforderungen ent.'lprechen · 

1. Es mils.1en ausreichend große Kühlräume für 
die Autbewahnmg von Geflügelfleisch vor­
h~n,-,l,:,n sein. Piir ,l„r.-n AtoHtammg gi!< § h 

2, fa muß ein Raum für da~ Zerlegen und 
Entbeinen und für das Umhüllen des 
Geflügelfleisches vorhanden sein. 

3. Es muH ein Raum für da$ Verpacken 
vorhanden sem, wenn das Verpacken un 
Zerlegungsbetrieb vorgenommen wird. Diese 



Anforderung emfällt, wenn die Bedingungen 
gemaß § 10 AL>~. 6 e1fofü ~iu,J. 

4, Das Ausneh1111:n von Nrw-York-Drern.:d 
Hühnern sowie von Enten und Gän,en, die 
zur Erzeugung van Stopflebern geschhchtet 
wurden. hat in einem eigenen Raum zu 
erfolgen. 

.1. HAUPTSTOCK 

§ (,, KLihlhäu\er (einschließlich Tlefkuhlhäuser), 
in denen frisches Geflügelfleisch gemäß dem 
4. Abschnitt des 7. Hauptstückes gelagert wird, 
n'lllJsen "u~ii=llch ;,;u den Anforderun5en S"n'>"-ß 
§ 3 folgenden weiteren Anforderungen entsprt·· 
chen. 

\. Es müssen auueJChend größe, leicht zu 
reinigende Kühl- und Tiefkühlraume vorh:1n­
den sein, in denen frisches GeflUgeltleisch bei 
den vorgeschnebenen T emperat.uren gelagert 
werden kann. 

2. Es muß ein Registrierthermometer oder ein 
Resi~\Oedemü,e,mometer in jedem bczi~­
hungsweise fur jeden Lagerr:ium vorhanden 
sein. 

6. HAUJYI'STÜCK 

Hygienebestimmungen für Betriebspersonal, 
Räume, Einricbtungsgegeusliinde und Arbeitsgeräte 

in den Betrieben 

) J, (IJ Betriebspersonal, R.aume, Einrlchrnng,:­
gegenstiinde und Arbeit.~geräte müssen dem 
Arbt'itsablauf entsprechend sauber mn und den 
folgenden Anforderungen entsprechen: 

1 fh~ Rl'tril'h\pPrmnal, rla~ unverpaekfe.~ odtr 
bloß umhülltes frisches Geflügelf!ei$eh bear­
beitet oder das in Räumen und Bereichen 
arbeitet, in denen frisches Geflügelfleisch 
crschla,:;:htt't, bearbeitet (zum Beispiel zer­
legt), umhullt, verpackt, umverpackt, gelagert 
oder transportiert wird, muß s:lubere und 
leicht zu reinigende Kopfbedeckungen und 
Schuhe sowie helle Arbeitskleidung und 
„,.f,_,-(1„rlirhrnfol\1 rinrn NJ>i'kl'n~chut? odtr 
eine sonstige Schutzkleidung tragen. Perso­
nen, die Tiere schlachten oder m(t frische:n 
Fleisch in Beri.ihrung kommen, haben zu 
Beginn jedes Arbeitstages saubere Arbeits­
kleidung zu uagen und diese im Laufe dt,\ 
Tages erforderlichenfalls 2:u wechseln urd 
sich mehrmals im Laufe eines Arbeitstages 
sowie vor jeder Wiederaufnahme der Arbtit 
dia: Hiitidi:- 7\1 ,,.;n;g,.n ,,,,,1 ?11 ,1,.,mfi7il"rt''1. 

Personen, die mit kranken Tieren oder 
infizienem Fleisch in Berührung gekommen 
sind, haben unverzüglich Hände ttnd Arme 
mit möglichst heißem Wasser gründlich zu 
waschen und dann zu desmf1z1eren. Ln den 
Arbeits- und Lagerräumen sowie in den 

Bereichen f(lr das Einladen, die Annahme, 
J,u Du.._(,,u,llc,n und da.~ Au~la.dcn der Wotn'.n 
sowie m sonstigen Bereichen und Gängen, 
durch die frisches Fleisch rranspottiett witd, 
darf nicht geraucht werden. 

2. Tiere smd von den Betrieben fernzuhalten. 
Das gilt hins1chdir.h der Schlachtbetriebe 
nicht fur Geflügel, das geschlachtet werden 
soll. Nagetiere, Insekten und anders Unge­
ziefer sind ~yslematisch VJ bekämpfen. 

). El,11idnu11g~gq,;e1u,a.uJo., uud ,Ub<-I'-'f,C1·itc,, 

die beim Umgang mit lebendem Geflügel 
und bei der fleischbearbeitung verwendet 
werden, sind in einwandfreiem Zustand :zu 
halten. Sie sind mehrmals im Laufe und am 
Ende jedes Arbeitstages sowie be( Verunremi­
gung und vor ihrer Wiederverwendung 
sorgfältig z.,1 reinigen und zu desinfizieren. 

4. Die Tr:insportkäfige für das Geflügel müssen 
dU) J...u,1v~iu11,fc~tem M,nerJ.,_j bc~\~hcn lowlc 
leJCht zu rem,gen und zu desinfizieren sein.. 
Sie sind nach jeder Verwendung zu n.·imgen 
und desinfizieren. 

(2) Käume, tlnnchmngsgegenstfode und 
Arbeitsgeräte dürfen nur für die Erschlachmng 
oder die Be• und Verarbeitung von frischem 
Fleisch aller Art verwendet werden. Diese 
Anforden.ing silt nicht Ülr 

1. jene Raume, Einrichtungsgegemtände und 
Axheltsgeriite, die vor ihrer Verwendung für 
frisches Gefl(lgelflrnch gereinigt und des111-
fiziert wurden, und 

2. Jene Transportgeräte, die m den unter ~ 6 
genannten Räumen benutzt werden, wer.n 
das Fleisch verpackt ist. 

(3) Geflügelfleisch und die solches Fleisch 
enthaltenden Behältnisse durfett nicht unmittelbar 
mir dem Fußboden m Berührung kommen. 

(4) Für alle Verwendungszwecke ist Trinkw:mer 
:m benutzen. Dles gilt nicht filr die F:illc d;,~ § J. 
2 11 dritter und vie'rter Sat2:. 

(5) Nicht zum menschlichen Genuß bestimm:e 
Tierkörperteile sind sofort nach deren Anfall 21.1 

entfernen. Werden ~ie zur f!ei~chumer~w.:hu11g 
benötigt, so sind sie unmittelb;.r n:1ch d1csn 
Untersuchung zu beseitigen. 

(6) Es ist untersagt, Sägemehl oder ähnliche 
Stoffe auf den Fußboden jener Räume, die lür die 
Bearbeitung und die Lagerung des fnschen 
Geflügelfleisches vorgesehen sind, zu streuen. 

(7) Reinigungs, und Desinfektionsmittel sowie 
ähnliche Stoffe sind so zu verwendett, daß sie sich 
nicht nachteilig auf die Arbeitsgeräte oder Einnch~ 
r.uttgsgegenstände oder das frische Geflügelfleisch 
auswirken können. Anschließend müssen diese 
Arbeitsgerate oder Einrichtungsgegenstande grond­
lich mit Trinkwasser ge~pült werden. 



(S) Personen, die das Gcf!Ugelfleisch rnil 
KrnnkhrinkP,.mi-n V/>rllnri-inigPn krmnl"n, dür-ftn 
beim Erschlachten, Bearbeiten, Umhüllen und 
Verpacken des Fleisches nicht mirwirken. 

7. HAUPTST()CK 

Hygienebestimmungen für das SrhJ11.,..:hten, Bear­
btiten (insbesondere d:).~ Zer!eien.) scwi.t: dl't.$ 

lagern und Transportieren von frischem Getlügd­
Oeiscb 

L Abschnitt 

Betiiuben, Entbluten, Rupfen 1rnd Ausweiden 

~ ~. ll) 5chlach(tiere, die m die Sch!achtrallr:le 
verbracht werden, sind 10 rasch wie möglich r.u 
berauben und zu schlachten. 

(2) lm einzelnen sind folgende Bedingungen 
einzuhalten; 

1. Die Tiere müssen vollständig entblutet 
werden. Es Ist darauf zu achten, daß das 
Blut außerhalb des Schlachtplatzes keine 
Vl:!nmre-inigvng,m hervorr,.ift 

2. Die Tiere sind im Anschluß 
Eotbluten und em cve!ltut'lle, 
unverzUglich zu rupfen. 

an das 
Bnihcn 

), Wenn die Tierkörper vollniindig ausgenom­
men werden soUen, so sind sie unverzüglich 
auszunehmen; bei New-York-Dressed Hüh~ 
nem jedoch S?ätesten~ \\m 1S. Tai;, sofern. 
die Tiere bei + 4 'C gelagert werden. Das 
g1?schhehtet,;- G<l-flilg1?l in 10 1:11 öffnen, d,R 
die Leibeshöhlen und die Eingeweide umer­
~ucht werden können. Zu diesem Zwe(k 
können die zu untersuchenden Eingeweide 
entweder vom Tierkörper abgetrennt wer­
den oder mit dem Tierkörper im natürlichen 
Zusammenhang bleiben. W'erden sie abge­
tt·e1rnt, so muß fesmellba1· bleiben, von 
welchem Tierkörper sie stammen. 

4. Ent1n1 1.md C:i,we, die Z\H Erieugung von 
Stopflebern gehalten und geschlachtet wer­
den, dürfen abweichend von Z 3 innerhalb 
von 24 Srunden ausgenommen werden, 
sofern die nicht :ausgenommenen Schlacht­
körper unverzüglich nach der Schlachtung 
auf +4°C gekühlt, auf dieser Temperatur 
gehalten und unter hygienisch einwandfreien 
Bedingungen in emen Zerlegungsbetrieb 
b„f,':kdl'On we-rdl!n. 

S. Die Eingeweide sowie die anderen inneren 
Organe ausgenommen Lungen und 
Ni.<:'.ren - ~ir.<:i n::.ch Ceren Un1.t.rsuc\:n1"g 
unventiglich vom Schlachtkörper w trert­
nen. Die zurn GenuH fur Menschen nicht 
geeigneten Teile sind sofort zu beseitigen. 

6. Das Reinigen von Geflügelfleisch mit 
Tüchern ist verbott'n. Im Schlachtbetneb 
dürfon die Tierkörper nur mit gen,eßb,uccn 
Innere1t'n, Urnerfußen und Hahen von 

Geflügd gefüllt werden; diese Teile mUmn 
au~ dem selben Sc-.hl3rhtbet.rieb ~tammen 

7. Das weitere Bearbeiten des Tierkörpers und 
die Entfernung von Teilen vor Abschluß der 
Fleischuntersuchung ~ind vt'rboten. Der 
Fle1schunterrnch1.rng~tierarzt kann eine wei­
tergehende Zerlegung anordnen, wenn die 
Umer5uchung dies erfordert. 

B. Nach der Unterfächung und dem Au~­
nchmen Ist das Geflügelfleisch unverzüglich 
unt;,r h:n;!erli~eh .:;inwu.ndfrei,::n Bc,dinsunicrt 
zu reinigen und so zu kühlen, daß die 
vorgeschriebenen Lagerungstempentruren so 
r:i.sch wie möglich erreidit werden. 

9 Geflügelfleisch, das im Tauchverfahren 
wassergekühlt werden soll, ist sofort nach 
dem Ausnehmen durch Abbnusen grundlich 
zu waschen und unverzüglich in di,: KUhl­
flussigkeit einzutauchen. Das Abbrausen hat 
in c'rnc1 J'\ul"lt,:;<: f.U c,111\i,;,:;u, rnil \lc, 11·1c 
Tierkörper sowohl innen 3Js auch außen 
grundlkh gesäubert werden können. Fü: 
Tierkörper mit einem Gewicht v<:1n 
a) bis zu 2,5 kv. sind mindestens 1,5 1 

Wasser, · 
b) mehr als 2,5 kg aber höchstem 5 kg sind 

mindeHens 2,5 1 Wasser, 
c) mehr :ds S kg sind mmdestens 3,S 1 

W«Hn )C Tierk01y1:1 ,:,u vt:1wc;-uJc-u. 

10. Bei der Yauchküh]ung durfen die Tierkörper 
hn;,ienisch nicht nacht.eillg bc.<~inUuJ1t W'!(· 

den, und es müssen hiebei folgende 
Rrrlingungen <"ingrhalwn werdf'n' 
A. Die Tierkörper müssen em oder meh• 

rerc Becken mit ständig erneuertem, 
frischem Wasser oder Ei~wasser durch, 
laufen. Dabei ist nur cm Verfahren 
zuhsslg, bei dem die Tierkorper mecha• 
nisch und koritinuierlich entgegen der 
Kühlwasserströmung transportiert wer• 
den. 

R Oir gPrnMlf'nP Wrts~,.rtPrnp,-ramr hf'irl' 
Eingang der Tierkörper in d;ls oder in 
die Becken darf + 16 "C und die beim 
Ausgang gemessene Temperatur daf: 
+ 4 ·c nicht uberschreJfen. 

C. Die Tauchkühlung muß m durchgefuhr; 
werden, daß die Temperarnr von + 4 'C 
in möglichst kurzer Zeit erreicht wird. 

D. Der Wasserdurchfluß muß wahrend der 
8"um1l'n Knhlvc,rg1ne~ e,.,.,,1,/i I" :.. 

mindestens 
a) 2,5 l Wasser je Tierkörper mir bis 

1.1:1 2,S f.g, 
6) 4 1 W:i.sser je Tierkörper mit mehr 

als .:,:, kg aber hochstens :, kg, 
cJ 6 1 Wasser Je Tierkörper mit mehr 

als S kg betragen. 
E. Bt'i Verwendung mehrerer Becken ist 

der Zufluß de~ frischen Wi.,sers und der 
Abfluß des ve-rbrauchren Wassers so zu 



regulieren, daß die Durchflußmenge je 
8edu:u rniL fu1L>dadLt:wJnn Pa~;ic1i::-u 
der TiNk6rper pmgressiv abnimmt und 
das Frischwasser so auf die einzelnen 
Becken verteilt wird, daß die Durch­
flul\men\!e im letzten Becken nicht 
weniger beträgt als 
a) 1 l Wasser je Tierkörper mit bi5 ,u 

2,5 kg, 
b) 1,5 ! Wasser je Tiel'kürper mit mehr 

ab l,J k.g aber hoi:h~teu> 5 k.g, 
c) 2 1 Wasser Je Tierkörper mit mehr 

ab 5 kg. 

Das für die erste Füllung verwendete 
Wasser ist bei der Berechnung dieser 
Mengen nichi zu berücksichtigen. 

F. Oie Tierkörper dürfen 1m ersten Teil 
der Anl'<ge bezieh1.1ng-swelse im er~ten 
Becken nicht länger als 30 Minuten und 
im Rest der Anlage beziehungs~reise in 
den anderen Becken mcht länger al, 
unbedingt erforderlich verbleiben. Es 
sind die nutigen Vorkduungen zu 
treffen, daß die zulässige Durchlaufs• 
zeit auch 1m Falle einer Unterbrechung 
des Kühlprozesses eingehalten wird. 
N'<t.h jeder Unterl>rechw,s der Anlng-e 
hat sich das fleischumersuchungsorgan 
vor der Fortsetzung des KUhlvorganges 
,:u vergewissern, daß die Tierkörper 
weiterhin den Anforderungen diese:r 
Verordnung entsprechen und zum 
Genuß flir Menschen geeignet sind. 
Enwprechen die Tierkörper nicht, so 
hat er zu veranlassen, daß sie ehest­
m35llch in die Bchii.!tni~~c 5emii.ß § J 

Z 8 verbracht werden, 

G. Jedes Becken der Anlage muß erforder~ 
lichenfalls nach jeder Arbeitsschicht, 
mmdestens Jedoch einmal t;i.ghch voll• 
srandig geleen, gereimgr und desmfizien 
werden. 

H F~ muR "'"" 8""1t;ni'fi' Knntrrilll'1nrirh. 
tung for eine sachgerechte und kontinu. 
ierliche lJberwachung der Mesrnng und 
Registrierung folgender Daten vorhan­
den sein: 

aJ Wasserverbrauch für das Abbrausen 
der Tierkörper vor dem Eimauchen 
in die Kühlbecken; 

b) Wassertemperatur in den oder dem 
R„rke-n "" R,a-g1nn ,in.-l ,im Fn.-l,- ,l,., 
Dun:hlaufa der TierkOrper, 

c) Wasserverbrauch während des 
Kuhlvorganges, 

d} Zahl der Tierkörper in den einzel­
nen Gewichtsklassen gemäß ht. U 
und E sowie gemäß Z 9, 

L Dre schnfdichen Aufzeichnungen über 
,Jii::- t'.i~cah.vuuulk:11 ~iaJ Jc-111 rlciKh· 
umermchungmrgan auf desst'n Verlan­
gen zur Einsicht vorzulegen. 

J, Durch Vergleich des Gesamtke1mgeha!­
tes und des Gehaltes an Enterobac­
tenaceae am Tierkörper vor und nach 
dem Kühlvorgang sind das rtibungslose 
Funktiomeren der Kuhlanlage und 
deren Auswirkungen auf das Hygieneni­
vi::au .w L>i::slimmcn. Die,cr Vergli::ich 
muß bei der ersten Inbetriebnahme de· 
Anlage und danach m regelmäßigen 
Abständen sowie imrner dann erfolgen, 
wenn an der Anla11:e Anderuni)'en 
vorgenommen werden. 

(3) Es ist dafür zu sorgen, daß wede: 
nirhtumersuchte Tierk6rper noch Nebenprodukte 
d„r Schhchtuna mit ber,;,lu; 1.1nterNchts'n Tier­
kö(11ern und Nebehprodukten der Schlachtung in 
Benlhrung kommen. Die Entfernung von Tier­
körperteilen, das Zerlegen oder eine weitere 
Behandlung des Tierkörpers sind bis mm 
t\bschluß der He1schumersuchung verboten. 

(4) Es ist zu vermeiden, daß beanstandetes oder 
für umaugli('.h erkJäne~ Geflügelfleisch, D:irme und 
uni;::emeßbare Nebenprodukte sowie mnst1gr: 
Abfalle mit für tauglich erklärtem Gef!Ugelfleisch 
m Berührung kommen. Derartiges Material is: 
ehestmöglich in dafür besummte Räume oder 
Behältnisse zu verbringen, die so gelegen und 
,iu~i,c~1.<kn )cl11 wUi),;11, J.._ß ciui:: Vc1u111ciuii;uui; 
von fnschem Geflügelfleisch vermieden wird. 

2. Abschnitt 

Zerlegen 

§ 9. (1) Das Zerlegen des Tierkörpers und die 
E"ntbrinung: ~incl nur in R:iumlichkeiv~n ede1,ubt, di~ 
J,;a tlna.iumiuui,ca J,;J § :; <:1J~~},'Ir::d1cu. 

(2) Unbe~chadet des § 7 Abs. 2 Z 1 darf sich 
Geflugell1eisch, das nicht gemaH § 3S Abs. 1 Z l 
des Fleischuntersuchungsgesetzes gekcnnz.cichnec 
1st, nur dann m den Ler!egungsbettieben beiluden, 
wenn es dort abgesondert gelagert wird, diese, 
anders gekennzeichnete Fleisch muß an einem 
anderen Ort oder 4u einem anderen Zeitpunk1 
:z„r! ... gt. =e-rd„r, i..li d:u 8"maß § :,5 Ab,. 1 Z 1 de, 
Fleischumersuch un gsgeset:.::es gekennzeichnete 
Fleisch. 

(J) Frisches zum Zerlegen bestimmtes Fleisch ist, 
,ob"ld e., in dr::,1 Zedegu"g~l,ewid, vc:,l".id" 
worden i;t, bi; zu :;emer Zerlegung in emeir. 
Kühlraum gemäß § 5 Z 1 unterzubringen. 

(4) Frisches Geflügelfleisch darf nur entspre­
chend den Arbettserfordermssen in dte unter ~ 5 
Z 2 genannten Raume verbracht werden. Da, 



Fleisch 1st nttch dem Zerlegen -· gegebenenfalls 
narh rler V „"T'arkm,e; - umg„h„nc\ in ,.;n,.n rltm 
§ 5 Z 1 entsprechenden. Kühlraum zu verbringen. 

(5) Geflügelfleisch darf em dann zerlegt 
werden, wenn es auf eine Tt'rnperatur von + 4 ·c 
,vl,., wenig,.,· ~hg.,.kr,}dt i,r 

(6) Abweicht"nd von Abs. 4 und S durf das 
Geflügelfleisch warm zerlegt werden. In die,cm 
Fall muß das Flt'isch vom Schlachtraum unmittelbar 
in clrn 7t>rli>g10ngrr;1nm 8"hr1rhr w,.~c1,.,. ,;;;,-hbrhr-­
raum und Zerlegungsr.1um müssen dann in ein und 
dem~e!ben Gebäudekomplex ~o nahe bei~ummen 
liegen, daß das i.u zerlegende Fleisch ohne 
t:nterbrechung de5 Transports vom Schlachtraum 
direkt m den Lerlegung,raum gebr:icht werden 
kann, um dort so ra~d1 wie möglich zerlegt zu 
werden. Das Fleisch ist nach dem Zerlegen -
gegebenenfalls nach der Verpackung - umgehend 
in ,it>n Pnt~pre,:hend,;,n K;;hlr~1,rn 711 vPFhr1ngt>n 

(7) Die Zerlegung des Geflügelfle15ches 1st so 
durch;r;uführen, daß jede Verunre1mgung des 
Fleisches vermieden wird. K.nochenspliuer und 
R11ttgerimel ~ind zu entfern""" r,,..f!;;g,-1+1,.;irh, J~s 
bei der Zerlegung anfallt und nicht zum Genuß fur 
Mensch,:,n bc~timmt ist, muß sofort in die nach § 3 
Z S vorgesehenen Beh:iltm,se verbracht werden. 

; . Abschrutt 

Umhüllen und Verpacken von fri,chem Geflügd­
flei5ch 

5 10. (1) Dll-s Verp:«:ku<1g~m(\\N·ul (:n,m Bei.;pi,-1 
'h:anons) muß 'nygienisc'ri un'nec'ienklic'n sein und 
muß insbesondere folgenden Bedingungen entspre•• 
chen. 

1. es darf die organoleptischen Eigenschafren 
des Geilügeltleisches nicht verändern: 

2. es d.aif keine filr den Menschen schäd!id.en 
Stoffe auf das Geflügelfleisch tlbertr:tgen 
können; 

:t. <lS mu/! ;:iuH1>ichu,d f1>H ~,:;n, um -0inen 
wirbamen Schutz des Geflügelfleisches wih­
rend des TransportS und der weiteren 
Behandlung zu gewährleisten. 

(2) Dn& Verpndurns~mnterill-1 d:itf z,rn, V,;,..-p'-'k" 
ken von Gdlügdfleisch mcht wiederverwendet 
werden, es ;er denn, die Verpackung besteht aus 
korrosionsfestem, leicht zu reimgendem Material 
und ist vor der Wiederverv,,endung gereinigt und 
desinfiziert worden. 

(:,) Wenn frisches, zerlegtes Geflügelfleisch oder 
3omtige, zum menschlichen Genu/1 bi:stimntte 
Tierkörperteile umhüllt werden, so muß dies 
,ogleich nach dem Zerlegen und in hyg1eniich 
emwandfreier Art und Weise erfolgen. Derartige 
Schutzhüllen müssen durchsichtig und farblos sein 
sowie den Bedingungen gemäg Abs. 1 Z 1 und 2 
emsp,cchcn; JIC dürfon nur einm\11 für dis, 
Urnhullung von Geflügelfleisch verwe11de1. werden. 

Ist die Umhüllung nicht farblos, so muß dJs 
umhiilltP Flei~rh wr,rtigstens u"ilwei~,-. .~ichth~r ~rein. 
Teile des 'Tierkörpers oder Nebenprodukte d~r 
Schlachtung, die vom Tierköll)er getrennt sind, 
müssen stel.'i von einer Schutzhülle, die diesen 
Kriterien entspricht, umgeben sein. 

(4) Umhülltes Geflügelfleisch muß verpackt 
werden. 

(5) Bietet jedoch schon die Umhüllung den von 
der Verpackung geforderten vollen Schutz, so 
brauchr sie weder durchsichtig noch farblos zu 
:1-:in; wenn die ~o,istii;cn Bcdini;unt,cn 5enHiß 
Abs. 1 erfüllt sind, so ·ist eine zwe·1te Umsc'hY1e­
ßung (Verpackung) nicht erforderlich und die 
Umhullung gilt als Verpackung. 

(6) Das Zerlegen, Embeinen, Umhüllen und 
Verpacken darf in em und demselben Raun 
erfolgen, we11rt die Verpackung die umer Abs. 1 
g,;,n:1.rmten und bi:i .,;,.,,.F Wi„cll:'..-.,1:'f""'''i:nd,mg cl,.,­
Marerials auch die unter Ab~. 2 genanmen (igen­
srhafren aufweist und wenn h1ebei dir nachsteht'n­
den Bedingungen eingehalten werden: 

1. Der Raurn muß ausreichend groß und so 
emgenchtet seJll., daß diese Arbeu:sg-änge den, 
hyg1emschen Anforderungen gerecht werden 
können_ 

2. D:ts Verpackungs- und Umhüllungsm,neria! 
iit unve~:.üg!ich nnl'h cll:'~ H,;,nt,;,Jhmg mit 
e'mer Ok'nten Sc'nutz'nü\k zu umgehen, d"1e 
während des 1'rans9orts :zum Betrieb vor 
Beschädigung geschützt ist. Im Betrieb iH 
dieses Material unter hygienisch einwandfre:. 
en Bedmgungen m emem getrennten Kaum 
zu lagern. 

3. Die Lagerdurne filr du Verpackungs 0 und 
Umhüllungsmaterial müssen wirksam gege:1 
St:u.ib und Ur,ge:n~fer ß<Hchüut ~ein. 2w,­
schen diesen und den Räumen, die $ub­
stan1.en enthalten, die das frische Geflilgel­
flcisth verunreinigen könmen, darf kein~ 
direkte Luftverbindung bestehen. Das Verpak­
kungs- und Umhüllungsmatenal darl weht 
auf dem Fußboden abgelegt werden. 

4. Da5 Verpackungs• und Umhüllung,mateml 
isf Untt'r hygienisch einwandfreien Bedingun­
gen filr die V er;vendung vor:.1.1b11n:1iten, bevo( 
es in den betreffenden Raum gebracht wird. 

5. Da~ Verp.i.ckungsmaterlal ist unter hygienisch 
<"tnwandfre1en Bedingungen in de!'! betreffen­
den Raum zu bringen und unverzüglich zu 
verwenden. Mit dem VerpackungsmaLerial 
darf nur Personal arbeiten, das mit frischem 
Fleisch nicht in :Berührung kommt. 

6. Das Geflügelfleisch muß unmiudbar nach 
dem V cq:,.i.ckcn In die dnfu, vqrge:;chenen 
Lagerriume gebracht werden. 



4. Abschnitt 

Lagern 

§ 11. Fmches Geflügelflei.ch - ausgenommen 
Fleisch gemJß § 9 Ab~. t., i5t nach der 
r1,;;;chuntcr:iu.chunr, unve,i:Ut,:l1ch zu ft(lh!en. Die 

Innentemperatur der Tierkörper und der Tei!stüc.<:e 
ist konstant auf höchstens + 4 'C zu halten. 

§ 12, (1) Bei tiefgekühltem Fleisch muß ei:ie 
lJU)C.lllC.nl!JC.lJ.lUJ VSJJl -12·c uJc.l l,._.;_I,,._, ,._,,c.id1, 

wtrden; diese Temperatur d:nf bei der Lagerung 
nicht überschritten werden, 

(2) Aufgetautes tiefgekühltes Fleisch darf nichr 
w1c<.ln lid1,ckühll wc,Uc:11. Die~ 1,ill uidn fu1 da~ 
kurzfrimge Aufrauen im Zuge der Hersrellung von 
Fleischerzeugnissen und Fleisch-Fertiggerichten. 
Aufgetaute$ tiefgekühltes Fleisch ist als solches zu 
kennzeichnen. 

§ U. Verpacktes frisches Geflügelfleisch darf 
mcht in denselben Räumen wie nicht verpacktes 
frisches Fleisch gelagert werden. 

5. Abschnitt 

Trn.Mportieren 

§ 14. ( 1) Frisches Geflügelfleisch muß in dicht 
vem:hheßbaren ·rransportmmdn befOrdert werden. 
in denen das Fleisch vor Staub und Insekten 
geschtitzt ist; die Transportmittel müssen so 
abgedichtet sein, daß FIUssigkeit aus ihnen nichr. 
:ibL1.ufen k;inn. Friac:he, Cef!ügelfleis<.:h, d:1, gemiß 
der Fleischimponverordnung, BGBL Nr. 402/1994, 
ü, der jeweils geltenden Fassung eingeführt oder 
das durch das Hoheitsgebiet eines anderen Staates 
geführt wird, muß bis zur Freigabe zum Verkehr m 
Osterreich m verplombten Transportmitteln betot• 
den werden. Die Transportmittel müssen so gebaut 
und au$gem.ttet sein, daß die in §§ 11 und l2 
vorgeschriebenen Temperaturen während der 
8;:,förd,n·1-mg nicht Uber,"hrittttn w•rden. 

(2) Die zur Geflügelfleisch-Beförderung 
bestimmten 'l'ransponmittel müssen glaue sowie 
leicht zu reimgende und 211 ·desmfiz1erende 
fnncnwiindc ha.ben. 

(3) Die zur Geflügelfleisch-Beförderung 
bestimmten Transportmittel dürfen für folgende 
Befördernngen nicht benut:n wr.rdr.n: 

L a;\,lr Bd<>1·d,;nmi;: von J..b„nd,;n Ti~,,.n ,,md 
2. nach Maßgabe des Abs. 4 grundsätzlich auch 

zur Beförderung von Erzeugnissen, die das 
Fleisch beeinträchtigen oder verunreinigen 
können. 

( 4) Geflügelfleisch darf m demselben Transport• 
mittel mit anderen Erzeugnissen, die eine Gefahr 
für sr.ine einw~ndfreie Beschaffenheit darstellen, 
nicht befördert werden; es sei denn, daß wirksar:ie 
Schutzvorkehtul\gen get:roffen werdett. Veq,acktes 
Geflügdfle-isch darf nicht gemeinsam mit unve-r-

packrem Fleisch in ein und demselben Transport• 
mittel betördert werden; es sei denn, daß tn den 
T ransportmiru:ln für eine entsprechende Trennung 
gesorgt wird, sodaß eine hygienische Beeinträchti • 
gung nicht erfolgen kann. 

(5) Frisches Geflügelfleisch darf nur m gereinig­
ten und desinfizierten laderii.umen von Trnnsport• 
mitteln befördert werden. 

(6) B„im Tc,msport :.u B,:,trn:'lb,:,n, di,:, d,:,m 

Fleischumermchungsgesetz unterliegen, 1H .:m 
Dokument (zum Beispiel Lieferschein) mitzufüh­
ren, das einen Sichtvermerk des Fle1schuntem1, 
chungsorganes mit folgenden Angaben enthalt: 

1. Liderbetrieb, Empbnger, An und Menge der 
Ware, Datum des Transportes, 

2. einen Abdruck des Tauglichkeitsstempels und 
3. bei tiefgekühltem Geflügelfleisch auch da.1 

Mono.t und dae J::..hr, m denen es tiefg1,kühlt 
wurde. 

Die~e, Dokument ist vom Empfanger mindemms 
bi$ zum Ablauf des folgenden Kalenderjahre., 
aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen 
zur Einsicht vorzulegen. 

8 HAUPTSTüCK 

~onderbestunmungen für Hetnebe uut geringer 
Pi:oduktioo 

t. Abschnitt 

Betriebe mit geringer Produktion 

§ 15. (1) Schlachtbetriebe, die jahrlich weniger 
als 150 000 Tiere schlachten und Zerlegung~be• 
uiebe, die jährlich weniger als 250 t Fleisch 
urlegen, 1rnd die das Fleisch aus,chließlich im 
Inland in Verkehr bringen, milssen unter den 
Vorausse[2.ungen der Abs. 2 bis 4 den Anforde­
rungen d.;.r §§ 3 6;:i 6 njchl .::t1t.'.lprcehcr,, ,venn ,;c 

die Bedingungen des § 16 erfüllen. 

(2) Betnebe, die Erleichterungen gemäß Abs. 1 
in An,pruch nehmen, durfen das Geflügelfleisdl 

unmittelbar :rn Letztverbraucher (Konsumen· 
tertl oder 

2. an· Betriebe, die selbst unter Abs. 1 fallen, 
„cJ„r 

3. zum Direktverkauf an gewerbliche Let-::t• 
verkiiufer oder 

4 _ an Einrichtungen der Gemeinschaftsversor­
gung oder Gastgewerbebetriebe 

abgeben. 

(3) Geflügelfleisch, das in Betrieben gewonnen 
wurde, die Erleichterungen gemäß Abs. l in 

Anspruch nehmen, darf nur ohne eine gemäß den 
lebensmittelrechdichcn Vorschriften zu kennzeich• 
nende Verpackung feilgehalten werden. 



(4) Betriebe, die Erleichterungen gemaß Abs. l 
;n ,\mpn,cch m,hmen, l1<1l1t„J1 die, dem lauJu­
hauptmann unverzLiglich schrifdich mitzuteilen. 

Z, Abschniu 

Hygienebesrimmungen 

§ li:,, (1) Für Betriebe mit geringer Produktion 
gemäß§ 15 Abs, 1 gelten folgende Bedingungen: 

1 Für Räume. in dent>n Geflue:dfleisd1 
erschlachtet oder bearbeitet (insbesondere 
zerlegt) wird, gelten nachstehende Bed:n• 
gungen: 
a) Die Fußböden müssen aus wassenm­

Llurdil:J:a~ige1u, leicht ,:u 1eiuige111km u:H1 
2u desinfizierendem, nicht verrottbarem 
Material bestehen. Sie müssen so 
beschaffen sein, daß Wasser leicht 
ablaufen kann. Da:i Wasser m11ß zu 
abiede-:kteu., ict1.1.cl\s.sic\:i.exen l\bfi(.l.s~.t\ 
abgeleitet werde-n. 

b) Die Rtiume milsaen glatte, feste, 
undurchlässige Wände haben, die bis zu 
eiuer Hohe von mimk:~u:11~ l m mit 
einem hellen, abwaschfesten Belag oc:er 
Anstrich versehe11 sind. 

c) Die Türen haben aus !eicht zu reinigen­
dem, nicht verrottbarem und geruchslo­
Sem Material zu besrehen. 

d) Wird das GeflUge!flel'lch lm Betrieb 
gelagert, so muß dieser über einen 
Lagerraum verfugen, der den Anforce­
ru11gcn ~ern:tß !it. a, U unU c enl.!lprkht. 

e) Die Isolierungen müssen eme verschleiß­
feste Oberflache haben und dürfen keir1e 
Geruche abgeben. 

f) Die Räume müssen ausrerrhcnde V0r. 
nchi:ungen zur Be- und Emlüftung und 
bei Bedarf zur gründlichen E ntnebehmg 
haben. 

g) Es muß eine ausreichende Beleuchtung 
vorhanden sein, durch welche die Farben 
nicht verändert werden. 

2, In grdßtmöglicher N;ihe der Arbeitsplatze 
müs~en in ausreichender Anzahl Eauichnm­
g-cn zur Reinigung und Desinfektion der 
Hande und zur Reinigung der Arbeitsgeräte 
mit heißem w~s.ser zur Verfügung srchrn. 
Die Einrichtungen zum Waschen der Hande 
müssen flicßet)des warmes und kaltes oder 
auf eine angemccssene Temperatur vorge­
misch[es Wasser hll.ben und mit Remigunp-· 
und Desinfoktionsmiueln sowie hygirnisch 
einwandfreien Miueln 1,um Händecrocknrn 
ausgestattet ~ein. Di„ Hähne durfen nicht 
rnn Hand aus zu bet:itigen ,ein 

3. Es muß eme Einrichtung zur DesinfektiGn 
der Arbemgcn\te an Ort und Stelle oder in 
einem angrenzenden Raum vorhanden sein. 
Die W'assertemperamr hiefur muß minde­
stens 82 "C betragen. 

4. E; müssen geeignete und :msreichende 
Vm1iclnungu1 1.urn '.:i,Jrnv. 1,,:;~;t:u U11i,;i:;de­
for (lnJekien, Nagetiere und dergleichen) 
vorhanden ~ein. 

5. Die Einrid1iung~gegenstände u11d Arbe1L\­
geräte (wie Schneidetisch.-." Tische mit 
auswechselbaren Schneideunterlagen, 
Behaltm;se, Transportbänder und Sä.gen) 
rnlissen aus korrosionsfestem, die Qualittit 
des Fleisches nicht beeinträchtigendem und 
Jeu:ht zu reinigendem und zu desinfizie­
rendem Material bestehen. Die Verwendung 
von Holz ist unzuldmg. 

6. Es mUssen den hygie-nischen Erfordernissen 
,.nt l]">rf'r hen d f', k t<,rrt<,ol ,:,n ;f,,,t,, P., rh,,.otog;..-~ t" 
und Vorrichnmgen for 
a) die wen.e1e Behandlung des Geflügel­

fleisches und 
b) das Abm-llen der für das Geflügelfleisrh 

verwendeten Behä!tnm<' vorhanden sem, 
die verhindern, daß das Fleisch oder die 
Behältnisse unmittelbar mir dem fi.,ß­
boden oder den Wtinden in Berührung 
knmmf'n 

7. Es müssen für die Aufnahme dd nicht zum 
menschlichen Genuß bestimmten Geflügel• 
fleisches besonders gekennze1choete, wass,:-r­
dichte und korrosionsfeste Behältnisse vor­
handen sem. Derartiges Fleisch lst ehest­
möglich, spate5tens aber am Ende jedes 
Arbeitstages, aus den Arbeiv;räumen rn 
entfernen und bis zur Abholung gesondert 
unt,:r V erschluG zu lo.gern. 

8. Es mussen KUhlanlagen vorhanden sein, 
durrh die gewährleistet ist, daß die vorge• 
schriebene Temperatur des GeflUgelfleisches 
eingehalten wird. Die5e Kuhfanlagen müssen 
nrn einem jede Verunreinigung des Geflügel­
fleisches aum:hließend.:n Abflußsystem aus­
gestattet sein, das mit der Abwasserleitung 
verbunden ist. 

9, E, muß cirn:: iuilagt: .OLH Wasae1vcDmgung 
vorhanden sein, die ;i.usschließ!ich T nnk­
wasser in ausreichender Menge und unter 
Druck liefert. Der N:H:hwei5 der Tnnk­
w;i~;e-rt"tt:enschaft 1\t wrnii;:-stens einrr.al 
Jährlich zu erbringen. Zur Erzeugung von 
D:i.mpf, zur Brandbekämpfung und zur 
Kühlung der Kuhlmaschinen ist Jedoch 
aumahmsweise auch Wasser zul:issig, das 
k.riu Tri11k.wa~~~r i~t, wenn tli~ dafor 
g,:legten trnungen eine anderw-eitigr Ver­
wendung des Wassers nicht zulassen und 
eine Verunreinigung des frischen Gef!Ugel­
fkiis:hes ausgeschlossen ist. Die teirnngen 
für Wa~ser, das kein Trinkwasser ist, mlisstn 
sich von den Trinkwasserleitungen deutlich 
unterscheiden, 

10. Es muß eine Anlage vorhanden sem, die m 
ausreichender Menge heißes Trinkwasser 
liefert. 



11 Es ml.1H cme Anl?g(> ''"t hyg;tcr,\~rh 1mh,.. 
denklichen Ableitung von Abwasset vorhan• 
den sein. 

12. Es müssen mindestens eine Waschgelegen­
heit und eme Todetteanlage mit Wasser­
spu.lung vorhanden sein. Uarüber hmaus­
gehende Arbcitnehmerschutzvor,d1rifo:n 
bleiben unberührt- Die Toileueanbgen 
dürfen keinen direkten Zugang zu den 
Arb.,;t~ri\.1rn<ln 1,'1.ben. Die ~l,.~cl,g<'l(>g(>t'­

heit muß fließende$ warrncs ur1d kflltes oder 
a.uf eine angemessene Temperatur vorge­
mischtes Wasser haben und mit hygienisch 
einwandfreien Mitteln zur Reimgung und 
De~in±eküon der Hände so,v1e mtt hyg1e­
n1sch einwandfreien ~1ineln zum Hande-
1rodmen ausgestattet sem. Die Waschgele­
genheit muß sich in der Nahe der Toilette­
;:,.nlagcn befinden. Die Hihne diJrf,:n rw:ht 
von Hand aus zll betlt1gen sein. 

(2) Schlachtbetriebe mit geringer Produktion 
mU.ssen zusärzlich zu den Bedingungeo gemäß 
1\bs. l folGenden ,\nfo,denmgen enu:.p,·echen, 

fa muß ein ausreic'nentl. großer Sch\achtraum 
mü getrennten Abteilungen für die Betäubung 
und die Entbluturtg der Tiere einerseits und 
fur das Brühen und Rupfen andererseits 
vorhanden sein. 

2. Irn Schlachtraum müssen abwaschfeste Wä.n• 
de bis zu einer Höhe von mindestens 2 m 
oder bis zur Decke vorhanden sein. 

3. EJ muß eln R11,um fü,- da~ Au~nehmeon un<l 
Zurichten vorhanden sein. Dieser muß so 
groß sein, daß das Ausnehmen an einem 
Arbeitsplatz erfolgen kann, der zur Vermei• 
dung von Verunreinigungen von den anderen 
A.rbeitsp!atzen weit genug entfernt ist oder 
von diesen durch eine Trennwand abge­
oonden ist. 

4. Es muß ein Kuhlraum vorhanden sein, der 
guuu,u1 "'" Umf1tn1,. /\rt der $eh!aehtuni:;en 
und der weiteren Verwendung des Geflügel" 
fletsches ausreichend groß ist. Dieser Kühl­
raum muß eine hinreichend geräumige, 
abgetrennte und verschließbare Abteilung 
ausschließlich für jene Tierkörper umfassen, 
die bis zum Abschluß der Fleischunr,:rsu• 
chung aus Vett>rinär- oder sanitätspolizeilic:hen 
Gninden gesondert aufz.ubewahren ~md, 

3. Ia Jeu s,.,Ji!.1 ... liuJ.1<m -.-ubr ... dne Sehl11chtticn 
rnUssen unven.üg\idl betiubt und geschlachter. 
werden. 

6. Werden kranke oder kranklu."itsverd;tchtige 
Tiere in derartigen Beui!"ben geschlachtet, so 
darf die Schlachw.ng nur unter Aufsicht des 
Fleischuncers uchungsrierarnes stattfinden. 
Diesfalls sind die erforderlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verunreinigungen zu 
udft:u. Dk Ritume mÜ5~eu ,o, erneuter 
Benutzung gemaß behördlicher Anordnung 
besonders gereinigt und desinfiziert werden. 

(') Der Tran>('l<"lrt des GeflUcelfid:;ches vom 
Bemeb mm Abnehmer muß unter hygienisch 
einwandfreien, jegliche nachteilige Beeinflussung 
ausschließenden Bedingt1ngen, in hiefür geeigneten 
Behältnissen erfolgen, 

(4) Eme Kühlung de~ Geflügelfleisches nach der 
Schlachtung i~t nicht erforderlich, wenn 

1. chs Flf'isch unmittelbar nach der Schlachtung 
in einen Zerlegungsbetrieb gemäß§ 15 Ab~ 1 
oCer Cin:b J.n Ut::\\ ie-wc,\:,\i1:t\rn Lel:LWt.l'.· 
käufer oder in Einrichtungen der Gemein­
schaftsversorgung oder m Gastgewerbebetrie­
be transponien wird und 

2. die Befot'deruoe; hiebe, nicht bnr;"~ al, ein~ 

Srnnde dauert. 

(5) Der Betnebsinhaber oder ein vort diesem 
bestellter Venreter hat schriftliche Aufzeichnungen 
uber Anen umJ Men~i;u Jci W;,.1,:;111,ini;.ä.ng<.:, 
Warenausgänge, Herkunft der Waren, durchge• 
führte Kontrollen der Waren und deren Ergebnisse 
zu führen. Diese Aufzeichnungen sind mindesten> 
bi~ zum Ablauf des fohm1den K.alenderiahm 
auhubtw~\m~n -.;,n.d <iet Bel-.ö~dt. :i..u( V itrh.l'.i,t.r. 
zur Einsicht vorzulegen. 

9. HAUPTSTI}CK 

Landwirtsch:afrliehe Betriebe 

§ 17. (1) Werden durch landwimchafdiche 
Bemeb!" an einer bestimmren Schlachtstiitte jtihr­
lich von den Landwinen oder ln deren Auttrag 
insgesamt weniger ah 10 000 Tiere geschlachlec 
ul\d wird dieses Fleisch 

1. direkt ab Hof an den Letztverbraucher 
(Kon~ument) odel' 

1. un.\er Cer De'cl<ll<l.\~on ~au~ b'.i.\\trhcb.er 
Schlachtung~ unter namentlicher Anführung 
des Produzenten entweder auf Märkten oder 
durch hiezu befugte Gewerbetreibende direkt 
an den Letztverbraucher abgegeben, 

so haben di!"se Schhrhrsüir.ten nur die Bedingun­
gen der Abs. 2 bis 6 zu erlüllen, 

()) Oa.~ Geflllc;rlfleisch muß so in Verkeh:­
gebracht werden, daß eine hygienisch nachteilige 
Beeinflussung hintangehalten wtrd, insbesondere 
durch Staub, Schmutz, Geruchsstoffe, Abgase, 
Witterung$einflüsse, Licht, Pflanzen und Früchte, 
Krankheits- und Verderbniserreger, Schimmelpilze, 
meMc.h\\che ode1 \\er\1,i;.b.e A.'.111,d-,tid·u.tien, ---r:,t.tt., 
tierische Schädlinge, Schldlingsbekämpfungsmittel, 
Unkr.i.utvenilgungsmittel und andere Gifte ~ow1e 
R„inieungs•, Dt<~infektions- u11d AmuichmitteL 

(3) Für die Schlachtung sowie die Bearbeitung 
( einschließlich Zerlegung) des Gef!Ogelfle1sches 
müssen Räumlichkeiten zur Verfügurtg stehen, die 
,:,uf Grund ihrer Au~g<i!s\n.lnmg und EirindHung 
w:ihrcnd die~er Arbeit.~g:lnge den Erfordernissen 
des Abs. 2 entsprechen. 



(4) Die Raurnlichkeiten gemäß Abs, 3 ;ind vom 
Fl,:;,;,;;humer~uchungsti,m:1.rnt im Sinne deo § 17 dc:i 
Fle1schuntersuchungsge$etzes regelmäßig, minde­
stens aber einmal jährlich, zu kontrollieren. Der 
Betnebsinhaber hat dem Fleischuntersuchungstier­
:uzt die für die Kontrolltätigkeit erforderliche 
Hilfe zu leisten und diesem die für die Kontrollen 
nötigen Informationen zu geben. 

(5) Das im Betrieb verwendete Wa$Ser hat den 
bakteriologischen Anforderune;en :an Trinkw~~ier 
zu entsprechen und ist • sofern es nicht aus einer 
öffentlichen Trinkwas~erversorgungsanlage stam:nt 
- nachweislich in Abständen von höchstens zwei 
Jahren baktenologisch untersuchen z.u lassen. 

(6) Das Geflügelfleisch darf nur ohne eine 
gemaß den lebensmim:lrechdichen Vorschriften zu 
kennzeichnende Verpackung feilgehalten werden. 

l 0. HAUPTSTOCK 

Eigenkontrolle 

§ 1&. (1) De, Dccucli)i11)1,1l,,;a vdn du wu 

diesem bestellter V etreter ist verpflichtet, .m 
Betrieb regclm.ißig Hygienekontrollen (insbeson­
dere auch durch mikrobiologische Untersuchun­
gen) durchzuführen oder durchführen zu lauen. 

(2) Die Pflicht zur Eigenkontrolle gemäß Abs. 1 
gilt nicht for Betriebe, die dem 8. oder 9. 
Haupmück unterliegen. In diesen Betrieben ist 
~bl:'r rlil:' 1-:inhr,,lrnng der BeHimmungeri dieser 
Verordnung vom Betriebsinhaber oder von einem 
vom Betriebsinhaber bestellten Vertreter regel­
mäßig zu überprüfen; Vemöße sind unverzllg!ich 
abzustellen. 

(3) Die' Kontrollen nach Abs. 1 sind gemäß den 
jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten nach Art 
und Umfang so rn gestalten, daß die Einhaltung 
der Sestimmun.::en dieser Verordnung aewähr• 
leistet ist. Diese Kontrollen müssen sich auf die 
betrieblichen Räumlichkeiten, Einrichtungsgegen · 
stände, Arbeitsgeräte und Transportmittel sowie 
erforderli<:henfalls auch auf die Erzeugnisse 
Cl ~\1 i:.--s,J...i:.--11. 

( 4) Der Betriebsinhaber oder sein V erueter hat 
über Datum, Art und Umfang der Kontrollen 
gemaß Abs. 1 schriftliche Aufzeichnungen zu 
tühren. Diese sind mindestens bis zum Ablauf des 
folgenden Kalendeqahres aufzubewahren. 

(5) Der Eetriebsinhaber oder sein Vertreter hat 
auf Befragen d\lrch die Behörde Art, Haufigktit 
und Ergebnisse der gemaJ; Abs. 1 durchgeführten 
Kontrollen sowie gegebenenfalls Name und 
Anschrift des mit Untersuchungen beauftragten 
Laboratoriums bekanntzugeben. Hiebei sind auf 
Verlangen der Behörde auch die Aufaeichnungen 
gemäß Abs. 4 zur E:insicht vorzulegen. 

( b) Der Betriebsinhaber oder sein Vertreter hat 
fur dAc'I Betricb,pc,-J<C>n<ll cin Sdrnl1.111g,i-,1ot,,rnu1< 

durchzuführen, wodurch dieses befahigt wird, den 
Bedingungen ftir eine hygienisch einwandfreie 
Produkr.ion 1m je'weiligen Betrieb zu entsprechen. 

(7) \\?enn die Eigenkonrrollen oder Schulungen 
zur Gewährlmtung einer hygieni,ch einwandfreien 
Produktion nicht ausreichend durchgeführt wer­
den, so kann der Landeshaupunann dem Betrieb'i, 
inhaber veterinär• oder ~.anit1r~r,oli;,_ed1l'h norwl"'n­
dige Auflagen für deren Gestaltung und Durch­
führung vorschreiben. Gegen derartige Vorschrei­
bungen ist eine Benifung nicht z.ulässig. 

(~) J:;iir J<'n<l< Pet.-,;m::d, d~s b,u,;ic.s \.\ber 

entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten ver­
fugt, ist die Durchführung eines Schulungspro• 
grammes nicht erforderlich, sofern die betreffenden 
Qualifikationen durch em Zeugnis nachgewiesen 
werden können. 

1 L HAUPTSTÜCK 

Sehlußb,1-&ruru-nu.nge" 

§ 19, Diese Verordnung tritt mi[ 1. Juli \ 994 m 
Kr:i.ft. 

~ 20. (1) Der landeshaupr,m.ann k::inn jenen 
Betrieben, die nicht dem 8. oder 9. Hauptstück 
unterliegen und die Geflugelfleisch ausschließlich 
im Inland in Verkehr brmgen, auf deren Antrag 
befristet bis spätestens 31. Dezember 1995 Aus­
nahmen von den Bestimmungen der §§ J bis b 

dieser Verordnung gewahren, soweit dageger. 
keine veterinär• oder sanität>polizeilichen Beden• 
ken bestehen. Dem Antrag ist eine Zusammen• 
ncllung der noch zu trrffrndrn hanlir.h<"n M;1fC 
nahmen sowie der noch anzuschaffenden Anlager. 
und Einrichtungsgegenstände anzuschließen. Wäh• 
rend dieser Obergangsfrist muß der betreffonde 
Betrieb jedoch zummdest den Bestimmungen der 
Plelschhyg1eneverordnung, ßGßl. Nr. l~U/ J s;tu, in 

der Fas$Ung der Verordnungen BGBL Nr, 705/ 
198S und 185/1992, entsprechen. 

(2) Gegen emen Bescheid gemäß Abs. 1 ist eine 
Beru±ung nicht z.ulassig. 

(3) Betriebe, die dem 8. oder 9. Hauptstück 
unterliege-n, müssen den Bestimmungen dieser 
Verordnung erst ab 1 Jänner 1996 entsprechen. 
Während dieser übergangsfrist muß der betref­
fende- Betrieb jt'doch :rumindest den diesbezüg­
lichen Benimmungen der FleiH:hhygieneverord­
nung, BGBI. Nr. 280/1983, in der Fassung der 
V,;;,-,;-,rdnungca ßGTll. :-,r, 7()'.,/1988 uud 183/1992, 
entspred1en. 

(4) Der Landeshauptmann hat. dem Bundes­
m1mster für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
sehutr folgende Angaben mindrstens einmal 
jährlich schriftlich bekanmzugeben. 



J. Name, Anschrift und Vererinarkontrollnum, 
mer der Betriebe, 

1.. Name und Anschrift der Betriebe, die 
Erleichterungen gemäß § 1 S Abs. 1 m 
Anspruch nehmen; 

). :--.rarne und Anschrift der Bemebe, für die 
..\.,.,~nt>.hm.-n g„m!{/Z § 7!1 Ah, 1 hf'uf'ht"n. 

4. Art der Jeweiligen Betriebe gemaß 2 1 bis 3 
hlns1ehtlich § 1 Abs. 1 ; 

5. Tieranen, deren Fleisch im jeweiliger. Betrieb 
gemä[) Z 1 bl~ 4 gewonnen, bearbeitet oder 
gelagert wird. 

Krammer 


